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VER S ICHER U N GS S CHU T Z DER IT -HA FT P FL ICHT VER S ICHER U N G

DieIT -Haftpflichtversicherungisteineum fassendeKom bination ausBerufshaftpflichtversicherungzurVersicherungvon
Verm ögensschäden und einer Betriebs- bzw . Bürohaftpflichtversicherung zur Absicherung von P ersonen- und
S achschäden,w obeidie Verm ögensschadenabsicherung durch L eistungserw eiterungen im Bereich von Eigenschäden
bedarfsgerecht ergänzt w ird.Darüber hinaus ist der Versicherungsum fang hier durch einige L eistungskom ponenten
optionalerw eiterbar.

I.VersicherteR isiken– W asistversichert?

1.VersicherteT ätigkeitsbereicheundR isiken
1.1 T ätigkeitenim IT K-Bereich(L ieferungs-undDienstleistungsrisiko)
Versicherungsschutz bestehtfürT ätigkeiten von Inform ationstechnologie-undT elekom m unikation-U nternehm en (kurz
IT K-U nternehm en)oderFreiberuflern in diesem T ätigkeitsfeld,
zum Beispiel

 HerstellungundP rogram m ierung,R eparatur,W artung,P flege,M odifizierung,Im plem entierungvon Hard-und
S oftw are,auchT elefonanlagen,T K-Endgeräten,VoIP ,T elefonleitungen

 Handelm itHard-undS oftw are,Verm ittlungundBeratungvon M obilfunk-,T elefon-undDatentarifen

 Analyse,BeratungundS chulungim IT -undT K-Bereich

 IT -Gutachter-undIT -S achverständigentätigkeit;

 P lanung,EinrichtungundO rganisation von N etzw erken

 Erfassung,S peicherungundVerarbeitungvon Daten

 Betriebvon R echenzentren,einschließlichW eb-,Dom ain-,S erver-undM ail-Hosting,

 Content-,Access-P roviding,Cloud-Com puting,S oftw areas aS ervice(S aaS ),
Infrastructureas aS ervice(IaaS ),P latform as aS ervice(P aaS )

 Dom ain-S ervice,W ebdesign,S earchEngineO ptim izing(S EO ),S earchEngineM arketing(S EM );

 Affiliate-M arketing;

 T ätigkeitals Beauftragterfürden Datenschutz im S innedes Bundesdatenschutzgesetzes (BDS G),
derDatenschutz-Grundverordnung(EU -DS GVO )oderentsprechenderausländischerGesetze;

 T ätigkeitals Autor,DozentoderP ublizistsow ieals BloggeroderInfluencer

 T ätigkeitals Interim sm anager/M anageraufZeit

 Arbeitnehm erüberlassung,d.h.sow eitVersichertean einen Dritten zurAusübungvon IT -T ätigkeiten überlassen
w erden.

Versicherungsschutz bestehtauchfürHaftpflichtansprüchew egen derErbringungvon beratenden und
unterstützenden Ingenieurdienstleistungen im IT K-Bereich,
zum Beispiel

 Hard-undS oftw areentw icklungim M aschinen-undAnlagenbereich,Em beddedS oftw are;

 M aschinen-undAnlagentest,BegleitungderInbetriebnahm e;

 Q ualitätsm anagem entund-sicherung;

 T echnisches Zeichnen,Konstruktion,CAD,CAM ;

 T echnischeU nternehm ensberatung,insbesondereEinkauf,S trategie,P rozessgestaltung;

 T ätigkeiten als technischerGutachter;

Versicherungsschutz besteht für derartige Ingenieurdienstleistungen jedoch nur, sofern seitens des
Versicherungsnehm ers lediglich eine abgegrenzte Dienstleistung und kein Ingenieursgew erk im S inne einer Anlage,
M aschineodersonstigerT eilegeschuldetw ird.
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Auf Grundlage der Erzeugnisse und P lanungen des Versicherungsnehm ers w erden keine M aschinen,Anlagen,
Ingenieursgew erke oder sonstigen T eile direkt und ohne Freigabe und Abnahm e durch den Auftraggeber in eine
S erienfertigung/-produktion gegeben.

W ird anlässlich eines S chadensfalls festgestellt,dass die tatsächliche Betriebsbeschreibung nicht ausschließlich
versicherteT ätigkeitsbereicheum fasstund/oderm itzuversicherndeU nternehm en nichtbenanntsind,bestehtdennoch
Versicherungsschutz,sofern derAnteildernichteinschlägigen T ätigkeit20 % derGesam ttätigkeitnichtüberschreitet.

1.2 Werbung und Marketing für das eigene Unternehmen (Veröffentlichungsrisiken)
Versicherungsschutz besteht,w enn der Versicherungsnehm er w egen Veröffentlichungen im Zusam m enhang m it
eigenen P rodukten oder Dienstleistungen in Anspruch genom m en w ird und deckt auch die anw altlichen Kosten im
Zusam m enhangm iteinerdiesbezüglichen Abm ahnung.

1.3 Betriebsstättenrisiko
Versicherungsschutz bestehtfürHaftpflichtansprüchew egen derU nterhaltungeines Betriebes,insbesonderew egen

 derT eilnahm ean oderderDurchführungvon Geschäftsreisen;

 derO rganisation undAusführungvon Betriebsveranstaltungen,S em inaren oderS chulungen;

 derO rganisation undAusführungvon Veranstaltungen fürdas eigeneU nternehm en;

 derT eilnahm ean M essen,Ausstellungen oderVeranstaltungen;

 derN utzungvon Grundstücken,z.B.als Eigentüm er,M ieter,P ächteroderL easingnehm er,diefürden Betriebdes
Versicherungsnehm ers genutztw erden (nichtm itversichertsindL uftlandeplätze);

 des Haltens unddes Gebrauchs von nichtzulassungs-undnichtversicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen allerArt
m iteinerHöchstgeschw indigkeitvon 20 km /h(Versicherungsschutz bestehtnur,w enn derFahrerdieerforderliche
Fahrerlaubnis besitzt);

 des Einsatzes von S icherheitskräften,Datenschutzbeauftragten,Betriebsärzten oderm itderBetreuungdes
Betriebsgrundstücks beauftragten P ersonen;

 derU nterhaltungvon Gesundheits-oderS ozialeinrichtungen undBetriebssportgem einschaften,dieausschließlich
fürden versicherten Betriebbestim m tsind;

 derT ätigkeiteinerW erks-oderBetriebsfeuerw ehr;

 derBeschädigung,Vernichtungoderdes Abhandenkom m ens von S achen (nichtjedochGeld,W ertpapiere,
U rkunden,S chm uck,W ertsachen)von Betriebsangehörigen undBesuchern;

 des Abhandenkom m ens oderdes Verlusts frem derS chlüsseloderfrem derCode-Karten von T üren oder
S chließanlagen,w enn sichdieserechtm äßigim Besitz des Versicherungsnehm ers oderm itversicherterP ersonen
befinden (derVersicherungsschutz um fasstdieKosten fürnotw endigeÄnderungen oderErneuerungen der
S chlösser,S chließanlagen,S chlüsseloderCode-Karten sow ievorübergehendeO bjektsicherungsm aßnahm en);

 derT ätigkeitals Bauherrsow iew egen des Besitzes eines Baugrundstücks,w enn Ansprüchew egen verletzter
Verkehrssicherungspflichten erhoben w erden;

 derBeschädigungoderVernichtungvon gem ieteten,gepachteten,geliehenen odergeleasten Gebäuden und
R äum lichkeiten (M ietsachschäden),sow eites sichnichtum ein versichertes U m w eltrisiko handelt;

 des Be-undEntladens von T ransportm itteln undContainern;

 T ätigkeiten (z.B.Bearbeitung,R eparaturoderP rüfung)an undm itfrem den S achen;

 derBeschädigung,Vernichtungoderdes Abhandenkom m ens von frem den bew eglichen S achen undallersich
daraus ergebenden Verm ögensschäden,sofern derVersicherungsnehm erdieseS achen gem ietet,geleast,gepachtet
odergeliehen bzw .in O bhutgenom m en hat(O bhutsschäden);

 des Gebrauchs,Haltens oderBesitzes eines M odell-L uftfahrzeuges und/odereinerFlugdrohnezurErstellungvon
Foto-,W ärm ebild-undVideoaufnahm en fürdieZw eckedes U nternehm ens.Das M axim algew ichtdes M odell-
L uftfahrzeuges und/oderderFlugdrohneinklusivederKam eradarf5 kgnichtüberschreiten.Eineregelm äßige
W artungdes M odell-L uftfahrzeuges und/oderderFlugdrohne,insbesonderedieBehebungoffensichtlicher
M ängel,istverpflichtend.
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1.4 U m w elthaftpflichtrisiko
Der Versicherer gew ährt dem Versicherungsnehm er und den m itversicherten P ersonen Versicherungsschutz,w enn
diese für S chäden durch Um w elteinw irkungen von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim m ungen in
Anspruchgenom m en w erden.

S chäden durchU m w elteinw irkungen sindS chäden,beidenen sichS toffe,Erschütterungen,Geräusche,Druck,S trahlen,
Gase,Däm pfe oder W ärm e in Boden,L uft oder W asser m it unterschiedlicher Geschw indigkeit,auch allm ählich,
ausbreiten.

1.5U m w eltschadenrisiko
Der Versicherer gew ährt dem Versicherungsnehm er und den m itversicherten P ersonen Versicherungsschutz für
öffentlich-rechtlicheAnsprüchegem äß U m w eltschadensgesetz zurS anierungvon U m w eltschäden beieinerS chädigung
von geschützten Arten,natürlichen L ebensräum en,eines Gew ässers oderdes Bodens.

Der Versicherer ersetzt,auch ohne dass ein Versicherungsfalleingetreten ist,nach einer S törung des Betriebes oder
aufgrund behördlicher Anordnung Aufw endungen des Versicherungsnehm ers für M aßnahm en zur Abw endung oder
M inderung eines sonst unverm eidbar eintretenden S chadens.Die Feststellung der S törung des Betriebes oder die
behördlicheAnordnungm üssen in den Zeitraum derVorw ärtsversicherungfallen.

1.6A llgem einesGleichbehandlungsgesetz(AGG)
DerVersicherergew ährtdem Versicherungsnehm erdarüberhinausauchVersicherungsschutz fürAnsprücheDritterauf
S chadenersatz,Ersatz vergeblicher Aufw endungen oder entgangenen Gew inn,die aus Anlass der versicherten
beruflichen T ätigkeit des Versicherungsnehm ers w egen einer Diskrim inierungoder w egen Verletzungeiner Vorschrift
zum S chutz vor Diskrim inierung,insbesondere aus dem Allgem einen Gleichbehandlungsgesetz,geltend gem acht
w erden.

2.GegenstandderVersicherung
Der Versicherer gew ährt den Versicherten im R ahm en der vorgenannten T ätigkeiten Versicherungsschutz für
Haftpflichtschäden sow ie für die in Ziffer I.2.2.genannten Eigenschäden.Des W eiteren gew ährt der Versicherer den
Versicherten dieim Versicherungsschein näherbeschriebenen Assistance-undP räventionsleistungen.

A .Verm ögensschadenversicherung
Für die Verm ögensschadenversicherung gelten die im Versicherungsschein genannte Versicherungssum m e und
S elbstbeteiligungfürVerm ögensschäden.

Erw eiterterVerm ögensschadenbegriff
Ein Verm ögensschaden istein S chaden,derw ederP ersonenschaden (T ötung,Verletzungdes Körpers oderS chädigung
derGesundheitvon M enschen)nochS achschaden (Beschädigung,Verderben,VernichtungoderAbhandenkom m en von
S achen,insbesonderevon Geldundgeldw erten Zeichen)ist,nochsichaus solcheinem S chaden herleitet.

Als Verm ögensschaden giltauchderVerlust,dieVeränderungoderBlockadeelektronischerDaten.

B.Betriebs-,P rodukt-undU m w elthaftpflichtversicherung/ U m w eltschadenversicherung
Für die Betriebs-, P rodukt- und U m w elthaftpflichtversicherung / Um w eltschadenversicherung gilt die
Versicherungssum m e für P ersonen- und S achschäden (und daraus resultierende Verm ögensschäden) im
Versicherungsschein.Es giltdieim Versicherungsschein genannteS elbstbeteiligungfürP ersonen-undS achschäden.

P ersonen-undS achschaden
Ein P ersonenschaden ist die Gesundheitsschädigung,Verletzung oder der T od eines M enschen als Folge eines
versicherten S chadenereignisses.
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Ein S achschaden ist die Beschädigung oder Zerstörung einer S ache als Folge einer Einw irkung aufdiese,w obeidie
BrauchbarkeitderS achezurErfüllungihresursprünglichen Zw ecksw irtschaftlichbeeinträchtigtw ird.M itversichertsind
auchAnsprüchew egen des Abhandenkom m ens von S achen,sow eitderVersicherungsnehm erdafürhaftet.

DerVersichererleistetaufW unschdes Versicherungsnehm ers fürS achschäden S chadenersatz zum N euw ert.

2.1 HaftpflichtversicherungfürP ersonen-,S ach-undVerm ögensschäden

2.1.1 GesetzlicheHaftung
Der Versicherer gew ährt dem Versicherungsnehm er und den m itversicherten P ersonen Versicherungsschutz,w enn
diesevon einem Dritten aufgrundgesetzlicherHaftpflichtbestim m ungen privatrechtlichen Inhalts füreinen P ersonen-,
S ach-oderVerm ögensschaden verantw ortlichgem achtw erden.

2.1.2 Ö ffentlich-rechtlicheHaftung
Der Versicherer gew ährt dem Versicherungsnehm er und den m itversicherten P ersonen Versicherungsschutz,w enn
diese von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim m ungen öffentlich-rechtlichen Inhalts für einen
P ersonen-,S ach-oderVerm ögensschaden verantw ortlichgem achtw erden.

Eingeschlossen gelten zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Ansprüche durch das versehentliche Auslösen von
Fehlalarm (z.B.Einsatzkosten fürR ettungs-/W ach-undsonstigeDienste).

2.1.3 VertraglicheHaftung
Der Versicherer gew ährt dem Versicherungsnehm er und den m itversicherten P ersonen Versicherungsschutz für
AnsprücheDritteraufS chadenersatz,Ersatz vergeblicherAufw endungen oderentgangenen Gew inn w egen

1. Verschuldens beiVertragsverhandlungen;
2. derN ichterfüllungoderS chlechterfüllungeinervertraglichen L eistungspflicht;
3. derVerletzungvertraglicherN ebenpflichten.

2.1.4 VerschuldensunabhängigeHaftung
Versicherungsschutz besteht darüber hinaus auch für Ansprüche Dritter auf S chadenersatz,Ersatz vergeblicher
Aufw endungen oderentgangenen Gew inn,w enn fürdas Abw eichen von dervereinbarten Beschaffenheitvon S achen,
L ieferungen oderL eistungen (z.B.im R ahm en von S erviceL evelAgreem ents)verschuldensunabhängiggehaftetw ird.

Erw eiterterVersicherungsum fang

2.1.5Verzögerungsschäden
DerVersicherergew ährtdem Versicherungsnehm erdarüberhinausauchVersicherungsschutz fürAnsprücheDritterauf
S chadenersatz,Ersatz vergeblicherAufw endungen oderentgangenen Gew inn aufgrundderVerzögerungeinerL eistung.

2.1.6VertragsstrafenundpauschalierterS chadenersatz
Der Versicherer gew ährt dem Versicherungsnehm er darüber hinaus auch Versicherungsschutz für Vertragsstrafen
aufgrund der Verletzung von Geheim haltungspflichten,Datenschutzvereinbarungen oder m it Auftraggebern oder
P rojektverm ittlern vertraglichvereinbarten W ettbew erbsverboten.

Versicherungsschutz besteht auch,w enn der Versicherungsnehm er oder eine m itversicherte P erson m it einem
Auftraggeberfürden FallderVerursachungeines S chadens einen pauschalierten S chadenersatz vereinbarthat.

2.1.7Verletzunggew erblicherS chutzrechte,Veröffentlichungsrisiken
DerVersicherergew ährtdem Versicherungsnehm erdarüberhinausauchVersicherungsschutz fürAnsprücheDritterauf
S chadenersatz,Ersatz vergeblicherAufw endungen oderentgangenen Gew inn

 w egen derVerletzungvon gew erblichen S chutzrechten w iez.B.

-M arken-,Dom ain-,L izenz-undU rheberrechte;

-N am ens-undP ersönlichkeitsrechte;

-P atentrechten im Zusam m enhangm itderversicherten T ätigkeit;
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 aufgrundvon Verstößen gegen W ettbew erbs-undKartellrechtsow ieunlautereW erbung;

 w egen m itAuftraggebern oderP rojektverm ittlern vertraglichvereinbarten W ettbew erbsverboten;

 w egen Veröffentlichungen (z.B.aufW ebseiten,in den sozialen M edien oderaufBlogs)im Zusam m enhangm it
P rodukten undDienstleistungen des Versicherungsnehm ers;

einschließlich im m aterieller S chäden,die sich aus versicherten Verm ögensschäden herleiten. Hierzu zählen auch
S chm erzensgeldansprüche aufgrund einer P ersönlichkeitsrechtsverletzung.Im versicherten R ahm en sind auch die bei
derAbw ehrdes Anspruches entstehenden notw endigen außergerichtlichen undgerichtlichen Kosten versichert.

2.1.8Daten-undCyber-Drittschäden
DerVersicherergew ährtdem Versicherungsnehm erdarüberhinausauchVersicherungsschutz fürAnsprücheDritterauf
S chadenersatz,Ersatz vergeblicherAufw endungen oderentgangenen Gew inn

 w egen derVerletzungvon Geheim haltungspflichten;auchw enn dieseaufderVerletzungvon Geheim haltungs-,
Vertraulichkeits-oderDatenschutzvereinbarungen bzw .-erklärungen beruht.Versicherungsschutz w egen der
vorgenannten Verletzungen bestehtauchfürVertragsstrafen.

 aufGrundderVerletzungvon anw endbaren Datenschutzgesetzen (z.B.Bundesdatenschutzgesetz (BDS G))in der
jew eils gültigen Fassung,EuropäischeDatenschutzgrundverordnung(EU -DS GVO )odervertraglichen Bestim m ungen,
dieein den vorgenannten Gesetzen undVerordnungen odervergleichbaren ausländischen R echtsnorm en
entsprechendes S chutzniveau vorsehen;

 diedurcheineCyberrechts-oderN etzw erksicherheitsverletzung,zum Beispielin Form eines Hackerangriffs,durch
m ittels T äuschungerlangten Zugangsdaten von M itarbeitern (P hising),derW eitergabeeines sichselbst
reproduzierenden schadhaften Codes (z.B.Viren,W ürm er,T rojanischeP ferde)sow iedurchden unbefugten Zugriff
DritteraufDaten beiderInternetbenutzung(z.B.Inform ationspiraterie,Denial-of-S ervice-Angriff)verursachtoder
m itverursachtw erden;

 durchBedienfehlerbzw .unsachgem äßeBedienungeinerversicherten P erson verursachteS chäden derZerstörung,
L öschung,Verschlüsselung,Kopieoderdes Abhandenkom m ens von Daten;

DerVersicherergew ährtdem Versicherungsnehm erundden m itversicherten P ersonen in diesem Zusam m enhangauch
Versicherungsschutz für Bußen, Geldstrafen und sonstige S trafzahlungen, sofern diese aufgrund von
Datenschutzbestim m ungen verhängt w urden oder aus behördlichen oder gerichtlichen Verfahren resultieren und
sofern sie nach jew eiligem L andesrecht versicherbar sind.Im versicherten R ahm en sind auch die beider Abw ehr des
Anspruches entstehenden notw endigen außergerichtlichen undgerichtlichen Kosten versichert.

Der Versicherungsschutz um fasst auch L ösegeldzahlungen aufGrund von Cyber-Erpressung und sonstige in diesem
Zusam m enhangentstehendeKosten sow ieim m aterielleS chäden aufGrundvon P ersönlichkeitsrechtsverletzungen und
psychischen Beeinträchtigungen (m entalanguishoderem otionaldistress).

2.1.9 ErsatzvonA kten,S chriftstückenundsonstigenbew eglichenS achenzurAuftragserledigung
DerVersicherergew ährtden Versicherten Versicherungsschutz,w enn diesevon Dritten aufErsatz von S achschäden an
Akten,S chriftstücken undsonstigen bew eglichen S achen,dieden Versicherten von dem Auftraggeber im R ahm en der
Auftragserledigungzugänglichgem achtw erden,in Anspruchgenom m en w erden.

2.1.10 S chädenangem ietetenbew eglichenS achen

Eingeschlossen istdiegesetzlicheHaftpflichtaus derBeschädigung,derVernichtungoderdem Verlust

von frem den bew eglichen S achen,auchw enn diesezu Zw ecken gem ietet,gepachtet,geliehen oderin O bhutgenom m en
w urden bzw .Gegenstandeines besonderen Verw ahrungsvertrages sind.

BetankungsschädenangeliehenenKraftfahrzeugen

Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht w egen S chäden,die an frem den geliehenen,gem ieteten oder
gefälligkeitshalberüberlassenen Kraftfahrzeugen durchversehentlicheBetankungm itfürdasFahrzeugnichtgeeigneten
Kraftstoffen entstehen.Es besteht kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge,die dem Versicherungsnehm er oder einer
m itversicherten P erson zum dauerhaften oderregelm äßigen Gebrauchüberlassen w urden.
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R abattrückstufungbeigeliehenenKraftfahrzeugen

M itversichertistaußerdem derS chaden,w enn eineversicherteP erson beim erlaubten GebraucheinesKraftfahrzeuges,
das ihr von einem Dritten unentgeltlich und gelegenheitshalber überlassen w ird,einen Haftpflicht- und/oder
Vollkaskoschaden verursacht. Erstattet w ird der durch die R ückstufung des S chadenfreiheitsrabattes in der Kfz-
Haftpflichtversicherungund/oderVollkaskoversicherungentstehendeVerm ögensschaden.DieEntschädigungistaufdie
M ehrpräm ie der ersten fünfJahre begrenzt,w ie sie sich aus den für die betreffende Kfz-Haftpflichtversicherung
und/oder Vollkaskoversicherung gültigen T arifbestim m ungen ergibt.M ehr als die vom Kfz-Haftpflichtversicherer und
Fahrzeugversicherer erbrachteEntschädigungsleistungw ird jedoch nichtersetzt.Voraussetzungfür dieEntschädigung
istein R egulierungsnachw eis des Kfz-Haftpflichtversicherers,w elchem dieR ückstufungdes S chadenfreiheitsrabattes in
der Kfz-Haftpflichtversicherung und/oder Vollkaskoversicherung entnom m en w erden kann. Es besteht kein
Versicherungsschutz fürFahrzeuge,diedem VN odereinerm itversicherten P erson zum dauerhaften oderregelm äßigen
Gebrauchüberlassen w urden.

2.1.11 D&O -A ußenhaftungsversicherung
Der Versicherer gew ährt den nachfolgenden natürlichen P ersonen Versicherungsschutz für den Fall,dass sie w egen
einer beiAusübungihrer organschaftlichen T ätigkeit beidem Versicherungsnehm er begangenen P flichtverletzungfür
einen Verm ögensschaden durcheinen Dritten in Anspruchgenom m en w erden:

Gegenw ärtige,bestellteoderstellvertretende

 M itgliederdergeschäftsführenden O rgane(z.B.des Vorstandes,derGeschäftsführung,BoardofDirectors);

 M itgliederderKontrollorgane(z.B.des Aufsichtsrats,Verw altungsrats,Beirats oderKuratorium s).

2.2 Eigenschadenversicherung
Der Versicherer gew ährt dem Versicherungsnehm er gegen Abtretung seiner ihm zustehenden Haftpflichtansprüche
Versicherungsschutz im R ahm en derfolgenden Bestandteile(2.2.1 bis2.2.10)fürVerm ögens-oderS achschäden,dieer
selbsterleidet(Eigenschäden).

2.2.1 AusfallvonR epräsentantenoderIT S pezialisteninS chlüsselpositionen(Key M anCover)
Der Versicherer ersetzt den versicherten Gesellschaften gem äß den nachfolgenden Bestim m ungen diejenigen Kosten,
diedurch den Ausfalleines M itarbeiters in S chlüsselposition,d.h.eines R epräsentanten odereines IT S pezialisten,der
einen w esentlichen Einfluss aufden Erfolgderversicherten T ätigkeitodereinzelnerIT P rojektehat,entstehen.

Ersetzt w erden die folgenden zur Verm eidung eines versicherten Haftpflichtschadens notw endigen Kosten im
Zusam m enhangm iteinerN achbesetzungdes M itarbeiters in S chlüsselposition:

1.Kosten derP ersonalberatung(einschließlichHeadhunter-Kosten),
2.Kosten fürexterneKom m unikation (einschließlichKosten derS tellenausschreibung)sow ie
3.P ersonalm ehrkosten für einen Zeitraum von bis zu sechs M onaten,d.h.zusätzliche interne und externe

Kosten zurErfüllungderAufgaben des ausgefallenen M itarbeiters,abzüglichetw aersparterVergütungen.

2.2.2 VerlustvonDokum entenzurAuftragserledigung
Der Versicherer ersetzt die notw endigen Kosten für die W iederbeschaffung oder -herstellung eigener
(auchelektronischer)Dokum ente,dieeineversicherteP erson zurAuftragserledigungbenötigt.

2.2.3 R eputationsschäden/ fakenew s
Der Versicherer ersetzt die notw endigen Kosten eines P R -Beraters zur Verhinderung,Beseitigung oder Verringerung
eines substanziellen R eputationsschadens,w enn einerversicherten Gesellschaftaufgrundeines Versicherungsfalles ein
R eputationsschaden drohtoderbereits eingetreten ist.

Dies gilt auch im Falle der Verbreitung öffentlicher Falschinform ationen (fake new s) durch Dritte w ährend der
Vertragslaufzeit (z.B.über S oziale N etzw erke und M edienberichte),die zu einem R eputationsschaden führen oder
führen können.
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2.2.4 P rojektkosten-und-honorarersatz

Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehm er P rojektkosten und -honorare entsprechend der nachstehenden
R egelungen:

1.P rojektkostenersatz nachberechtigtem R ücktrittdes Auftraggebers

Im Falle eines berechtigten R ücktritts oder T eilrücktritts seines Auftraggebers,nicht jedoch beiKündigung des
P rojektvertrags,ersetzt der Versicherer die vergeblichen Aufw endungen (S ach-und P ersonalkosten einschließlich
bereitsgezahlterodernochzu zahlenderHonorarevon selbstständigen undfreiberuflichen S ubunternehm ern),nicht
jedochden entgangenen Gew inn des Versicherungsnehm ers undm itversicherterT ochterunternehm en.

2.Honorarersatz nachberechtigteraußerordentlicherKündigungdes Auftraggebers
Der Versicherer ersetzt die Honorare des Versicherungsnehm ers im Falle einer berechtigten außerordentlichen
Kündigungdes Auftraggebers.
Versicherungsschutz besteht für die Honorare,die bis zu dem Zeitpunkt,zu dem eine ordentliche Kündigung
frühestens rechtsw irksam gew orden w äre,längstens jedoch bis zu dem Zeitpunkt des ursprünglich vereinbarten
P rojektendes,fälliggew orden w ären.
Derim Zeitraum zw ischen derberechtigten außerordentlichen undeinerberechtigten ordentlichen Kündigungdurch
versicherteT ätigkeiten erlangteVerdienstw irdin Anrechnunggebracht(Bereicherungsverbot).
Der Versicherungsnehm er hat sich um eine adäquate T ätigkeit und Vergütung im vorgenannten Zeitraum zu
bem ühen.

EineL eistungspflichtdesVersicherersbestehtnur,sow eitderGrundfürden berechtigten R ücktrittoderdieberechtigte
außerordentlicheKündigungnichtaufeinervorsätzlichodergrobfahrlässigfehlerhaften Einschätzungdervorhandenen
technischen,logistischen,finanziellen oderpersonellen R essourcen des Versicherungsnehm ers beruht.

Der Versicherer übernim m t auch die P rüfungder Berechtigungdes R ücktritts bzw .der außerordentlichen Kündigung
undauchdiebeiderAbw ehrdes Anspruches entstehenden notw endigen außergerichtlichen undgerichtlichen Kosten,
sow eit die dabeientstehenden Kosten in einem w irtschaftlichen Verhältnis zu den vergeblichen Aufw endungen oder
ausstehenden Honoraren stehen.

L eistungen des Versicherers erfolgen nurZugum Zuggegen Abtretungderdem Versicherungsnehm erzustehenden
R ückgriffsansprüche.

2.2.5VertrauensschädenundsonstigeVerm ögenseigenschädendurchm itversicherteP ersonen
Versicherungsschutz besteht für die dem Versicherungsnehm er im R ahm en der versicherten T ätigkeit entstandenen
Verm ögensschäden durch

1. Fahrlässigkeitm itversicherterP ersonen (z.B.durchFehl-undDoppelüberw eisungen oderdieN ichtbeachtungvon
S konti;durchS chreib-,R echen-undEingabefehlerbeiderErstellungvon R echnungen oderBestellungen frem der
W aren undDienstleistungen)

2. infolgedervorsätzlichen Verw irklichungeines Verm ögensdeliktes durchm itversicherteP ersonen (z.B.durch

U nterschlagungvon Geldern aus derFirm enkasse);

2.2.6VertrauensschädendurchDritte/ S ocialEngineeringS chäden
Versicherungsschutz besteht für die dem Versicherungsnehm er im R ahm en der versicherten T ätigkeit entstandenen
Verm ögensschäden

1. durch Betrug,U rkundenfälschung oder U rkundenunterdrückung Dritter in der Absicht verursacht w erden,sich
selbstodereinen anderen Dritten rechtsw idrigzu bereichern.

2. w enn m itversicherte P ersonen arglistig von Dritten getäuscht und dadurch irrtüm liche Zahlungstransaktionen
oderL ieferungen von W aren oderDienstleistungen durchgeführtw erden (S ocialEngineeringS chaden).

Der Versicherer ersetzt die Höhe des Geldbetrages,der erforderlich ist,um den Zustand herzustellen,der bestehen
w ürde,w enn derVertrauensschaden oderderS ocialEngineeringS chaden nichteingetreten w äre.
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2.2.7Veränderung,BlockierungoderZerstörungdereigenenW ebsite
Versicherungsschutz bestehtfürdienotw endigen Kosten derW iederherstellungdereigenen W ebsiteeinerversicherten
Gesellschaft,w enn dieW ebsitedurchDrittebeschädigtoderzerstörtw urde.

DerVersicherergew ährtdem Versicherungsnehm erVersicherungsschutz fürdieentstandenen notw endigen Kosten des
Versicherungsnehm ers durch die Veränderungoder Blockierungseiner eigenen W ebseite infolge unbefugter Eingriffe
Dritter,sofern dieKosten dazu dienen,dieVeränderungoderBlockierungrückgängigzu m achen.

2.2.8BußgelderundEntschädigungenm itS trafcharakterim A usland
DerVersichererersetzt– sow eitdiesin derausländischen R echtsordnung,nachderdasBußgeldverhängtw ird,rechtlich
zulässig sein sollte – Bußgelder,die eine Datenschutzbehörde oder ein Gericht w egen einer Datenrechtsverletzung
gegen einen Versicherten verhängt.

Außerdem ersetzt der Versicherer – sow eit dies in der ausländischen R echtsordnung,nach der Entschädigungen m it
S trafcharakter (insbesonderepunitiveoder exem plary dam ages)zugesprochen w erden – rechtlich zulässigsein sollte,
Entschädigungen m it S trafcharakter (insbesondere punitive oder exem plary dam ages),die direkt oder indirekt gegen
einen Versicherten verhängtw erden unddurcheineDatenrechtsverletzungausgelöstw urden.

2.2.9 KostenstrafrechtlicherVerteidigung
Beider Verteidigung gegen einen strafrechtlichen Vorw urf,der einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch zur Folge haben könnte,ersetzt der Versicherer die notw endigen außergerichtlichen und
gerichtlichen Kosten einesS trafverteidigers,einschließlichderKosten einesVerfahrens,m itdem gegen einegerichtliche
Vorladungeines Versicherten vorgegangen w ird.

2.2.10 KostenersatzbeiInsolvenzanfechtungen
W irdüberdas Verm ögen eines Auftraggebers einerversicherten GesellschaftdasInsolvenzverfahren eröffnetundficht
derInsolvenzverw alterin derFolgeeineHonorar-oderW erklohnzahlungan,diederAuftraggeberw ährendderL aufzeit
dieses Versicherungsvertrages an die versicherte Gesellschaft vorgenom m en hat (Insolvenzanfechtung),ersetzt der
Versicherer die entstehenden Kosten einer rechtlichen P rüfungder R echtm äßigkeit der Insolvenzanfechtungsow ie –
falls erfolgversprechend – dieKosten eines rechtlichen Vorgehens gegen dieInsolvenzanfechtung.DieKosten w erden
nur ersetzt, w enn die versicherte Gesellschaft keine Kenntnis von einer Gläubigerbenachteiligung, von der
Zahlungsunfähigkeit des Auftraggebers,dem Eröffnungsantrag oder von Um ständen hatten,die zw ingend aufdie
Zahlungsunfähigkeitoderden Eröffnungsantragschließen lassen.

2.3 R echtsschutz

2.3.1 Dom ain-R echtsschutz
Der Versicherer gew ährt dem Versicherungsnehm er Versicherungsschutz im Falle eines durch Dritte verursachten
Verlustes der Dom ainnam enrechte beziehungsw eiseder Verfügungsgew alt über die eigene Hom epage m it der Folge,
dass die Dom ain für Dritte nicht m ehr erreichbar ist oder vom Versicherungsnehm er nicht m ehr beeinflusst
beziehungsw eisegeändertw erden kann.

Der Versicherer ersetzt die in unm ittelbarem Zusam m enhang m it der W iedererlangung des Dom ainnam ens,dessen
Verfügungsgew alt oder der erneuten Freischaltung der Dom ain zusätzlich entstehenden Kosten des
Versicherungsnehm ers.

2.3.2 O rdnungsw idrigkeiten-undS traf-R echtsschutz
Der Versicherer gew ährt dem Versicherungsnehm er Versicherungsschutz in einem O rdnungsw idrigkeitsverfahren bei
einem S trafverfahren gegen Versicherte w egen eines S chadensereignisses, w elches einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtschaden zur Folge haben kann,für die Gerichtskosten sow ie die gem äß
Gebührenordnungfestgelegten Kosten der Verteidigung.Darüber hinaus ersetzt der Versicherer gegebenenfalls auch
die m it dem Verteidiger besonders vereinbarten höheren Kosten,sofern diese Kosten vor der Verteidigung vom
Versicherergenehm igtw urden.
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2.3.3 Internet-S traf-R echtsschutz
Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehm er unabhängig von einer m öglichen S chadenersatzforderung eines
Dritten diegem äß Gebührenordnungfestgelegten Kosten derVerteidigung,w enn dem Versicherungsnehm eroderden
m itversicherten P ersonen in Ausübungder beruflichen T ätigkeit für das versicherte U nternehm en ein strafrechtliches
Vergehen vorgew orfen w ird,beidessen Begehungdas Internetals M edium genutztw ird(z.B.Beleidigung,unerlaubte
Verw ertungurheberrechtlichgeschützterW erke).

2.3.4 Vergütungs-R echtsschutz
DerVersicherergew ährtdem Versicherungsnehm erVersicherungsschutz fürdiegesetzlichen P rozesskosten (Anw alts-,
Gerichts-,S achverständigen-und Zeugenkosten)beider gerichtlichen Durchsetzungvon fälligen und dem Grundeund
der Höhe nach unstreitigen Vergütungsansprüchen (Honorar-oder W erklohnforderung) des Versicherungsnehm ers
gegen seinen Auftraggeber,sofern der Anspruchssteller die Aufrechnung eigener S chadenersatzansprüche gegen die
Vergütungsforderung des Versicherungsnehm ers erklärt und eine Vergütungsvereinbarung zw ischen
Versicherungsnehm erunddem Anspruchstellervom Versicherungsnehm ernachgew iesen w erden kann.

2.4 O nline-Forderungsm anagem ent
Im R ahm en dieser Deckungserw eiterung stellt der Versicherer in Kooperation m it der AR AG den Zugang zu einem
Internetportalzur Verfügung,m it dessen Hilfe ein Inkassodienstleister m it der Einziehung von Zahlungsforderungen
beauftragtw erden kann,sofern diesefolgenden Voraussetzungen erfülltsind:

 dieZahlungsforderungstehtm itderversicherten T ätigkeitim Zusam m enhang;

 dieZahlungsforderungw urdenichtdurchrechtsgeschäftlicheAbtretungerlangt;

 beigerichtlicherGeltendm achungistein deutsches Gerichtzuständig;

 dieEinzelsum m eliegtzw ischen 25€ undhöchstens 250.000 €;

 dieR echnungsstellungerfolgtelängstens zw ölfM onatevorAbschluss des Vertrags;

 dieZahlungsforderungistunstrittig,das heißtderS chuldnererhebtkeinem ateriell-rechtlichen Einw ändegegen die
ForderungundistderBegleichungnichtnachgekom m en.

DerInkassodienstleistererbringtdieL eistungen eigenständigundrechtlichselbständig.W ederderVersicherernoch
AR AG sindhierfürrechtlichverantw ortlich.

II.VersicherteP ersonen– W eristversichert?

1. M itversicherteP ersonen
M itversicherteP ersonen sinddie

 gesetzlichen Vertreterdes Versicherungsnehm ers;

 leitendeundsonstigeangestellteM itarbeiterdes Versicherungsnehm ers,geringfügigBeschäftigte,Auszubildende,
Volontäre,P raktikanten undW erkstudenten;

 in den Betriebdes Versicherungsnehm ers eingegliederten M itarbeitervon Zeitarbeitsunternehm en;

 in den Betriebdes Versicherungsnehm ers eingegliederten freien M itarbeiter(natürlicheP ersonen),sow eitdieseim
N am en undAuftragdes Versicherungsnehm ers tätigw erden;

 Anteilsinhaber,Kom m anditisten,Gesellschafter,AufsichtsräteundBeiräte(natürlicheP ersonen),sow eitdieseeine
nachdiesem VertragversicherteT ätigkeitim N am en undAuftragdes Versicherungsnehm ers ausüben;

 T ochtergesellschaften,Zw eigstellen undN iederlassungen des Versicherungsnehm ers im Inlandsow iein den
L ändern des Europäischen W irtschaftsraum s (EW R ).
FürAnsprücheDrittergegen T ochtergesellschaften,N iederlassungen oderZw eigstellen außerhalbdes EW R besteht
Versicherungsschutz,sofern dieseim Versicherungsschein ausdrücklichgenanntsind.



Versicherungsbedingungen iT-haftpflicht.Versicherung by StarStone
Stand 01.03.2019

- 13 -

2. S ubunternehm er
Versicherungsschutz besteht auch für Haftpflichtansprüche Dritter gegen den Versicherungsnehm er aus der
Beauftragungfrem derU nternehm en /S ubunternehm en.

N ichtversichertistdiepersönlicheHaftpflichtderfrem den U nternehm en /S ubunternehm en undihrerM itarbeiter.

Der Versicherer verzichtet aufW unsch des Versicherungsnehm ers aufeine R egressnahm e beim S ubunternehm er,
sofern derS chadensverursacherden S chaden nichtvorsätzlichverursachthat.
Dies giltnichtfüreinen R egress gegen eineHaftpflichtversicherungdes S chadensverursachers.

3. R epräsentanten
Im FalleeinerVerhaltenszurechnunggelten als R epräsentanten im S innedes Vertrags:

 dieInhaber(beiEinzelfirm en);

 dieGeschäftsführer(beiGesellschaften m itbeschränkterHaftung);

 dieKom plem entäre(beiKom m anditgesellschaften);

 dieGesellschafter(beioffenen Handelsgesellschaften);

 dieGesellschafter(beiGesellschaften bürgerlichen R echts);

 beianderen U nternehm ensform en (z.B.Genossenschaften,Verbänden,Vereinen,Körperschaften des öffentlichen
R echts,Kom m unen)dienachden gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Vertretungsorgane;

 dieM itgliederdes Vorstandes (beiAktiengesellschaften);

 beiausländischen Firm en derdem Vorstehenden entsprechendeP ersonenkreis.

4. T ätigkeitenaußerhalbdesU nternehm ens
Versicherungsschutz besteht auch für versicherte T ätigkeiten,die von R epräsentanten des U nternehm ens als
m itversicherte P erson im eigenen N am en außerhalb des U nternehm ens ausgeübt w erden.
Die Vergütungen aus derartigen T ätigkeiten sind den U m sätzen des versicherten U nternehm ens hinzuzurechnen und
beiden Um satzangaben zurErm ittlungderzu zahlenden Versicherungspräm iezu berücksichtigen.

5. A rbeits-undL iefergem einschaften
Versicherungsschutz bestehtauchfürdieT eilnahm ean Arbeits-oderL iefergem einschaften (AR GE).Diesgiltauch,w enn
sichderHaftpflichtanspruchgegen dieArbeitsgem einschaftselbstrichtet.S indAufgaben im Innenverhältnis aufgeteilt,
bestehtVersicherungsschutz fürS chäden aus einervom Versicherungsnehm erübernom m enen Aufgabe,ansonsten für
den T eilderprozentualen Beteiligungdes Versicherungsnehm ers an derArbeitsgem einschaft.

Die Ersatzpflicht des Versicherers besteht auch für den Fall,dass über das Verm ögen eines AR GE-P artners das
Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung m angels M asse abgelehnt w orden ist und für diesen P artner w egen
N ichtzahlung seines Beitrages kein Versicherungsschutz besteht.Ersetzt w ird der dem Versicherten zugew achsene
Anteil,sow eit für ihn nach dem Ausscheiden des AR GE-P artners und der dadurch erforderlichen Auseinandersetzung
ein Fehlbetragverbleibt.

6. JointVenture
Versicherungsschutz bestehtauchfürAnsprüchegegen ein „JointVenture“,an dem derVersichertebeteiligtistunddas
in den L ändern des Europäischen W irtschaftsraum s (EW R ) betrieben w ird. Dies gilt auch, w enn sich der
Haftpflichtanspruch gegen das „Joint Venture“ selbst richtet. Die L eistungspflicht des Versicherers ist auf den
prozentualen AnteildesS chadens beschränkt,w elcherdem prozentualen Anteildes Versicherten an dem JointVenture
entspricht.
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III.A usschlüsse– W asistnichtversichert?

1.A llgem eineR isikoausschlüsse
Kein Versicherungsschutz w irdgew ährtfür:

1.1 Ansprüche w egen vorsätzlicher P flichtverletzung,insbesondere durch Abw eichen von Gesetz,Vorschrift oder
Anw eisung des Auftraggebers. Der Versicherer übernim m t jedoch die Abw ehr von Haftpflichtansprüchen bis zur
Feststellung der vorsätzlichen S chadenverursachung oder P flichtverletzung durch U rteil oder sonstige
T atsachenfeststellung eines Gerichts, Entscheidung eines M ediators, Anerkenntnis oder einer anderw eitigen
Vereinbarung.Im Falle der Feststellung von Vorsatz ist der Versicherungsnehm er zur R ückzahlung säm tlicher vom
Versichereraufdiesen Versicherungsfallerbrachten L eistungen verpflichtet;

1.2 AnsprücheaufErbringungdergeschuldeten L eistung;

1.3 AnsprücheaufN acherfüllung,N achbesserungoderM inderung;

1.4 Ansprüche aufS chadenersatz w egen Verzögerungder L eistunggem äß I.2.1.5 aufgrund w issentlicher fehlerhafter
Einschätzungdervorhandenen technischen,logistischen,finanziellen oderpersonellen R essourcen.Im Falledergroben
Fahrlässigkeit w ird die Entschädigung in einem der S chw ere des Verschuldens des Versicherungsnehm ers
entsprechenden Verhältnis gekürzt;

1.5 Ansprüchew egen Garantiezusagen und Erfolgszusagen (dies gilt nicht für Ansprüche aufS chadenersatz,w enn für
dasAbw eichen von dervereinbarten Beschaffenheitvon S achen,L ieferungen oderL eistungen verschuldensunabhängig
gehaftetw erden m uss);

1.6 Ansprüchew egen Geldstrafen,Bußen,Vertragsstrafen oderEntschädigungen m itS trafcharakter(z.B.punitiveoder
exem plary dam ages),sofern es sichnichtum eineVertragsstrafeaus derVerletzungvon Geheim haltungspflichten oder
Datenschutzvereinbarungen gem äß I.2.1.6 oder um Bußen, Geldstrafen oder sonstige S trafzahlungen im
Zusam m enhang m it Daten- und Cyber-Drittschäden gem äß I.2.1.8 oder Bußgelder bzw . Entschädigungen m it
S trafcharakterim Auslandgem äß I.2.2.8 handelt;

1.7 Ansprüche
 des Versicherungsnehm ers und der m itversicherten P ersonen gegeneinander.Dies giltnichtfür Vertrauensschäden

undsonstigeVerm ögenseigenschäden durchm itversicherteP ersonen gem äß I.2.2.5;
 von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern des Versicherungsnehm ers,w enn dieser eine offene

Handelsgesellschaft,Kom m anditgesellschaftoderGesellschaftbürgerlichen R echts ist;
 von L iquidatoren,Zw angs-oderInsolvenzverw altern des Versicherungsnehm ers.
 von U nternehm en,die m it dem Versicherungsnehm er oder seinen Gesellschaftern durch M ehrheitsbeteiligung

verbunden sind oder unter einheitlicher unternehm erischer L eitung stehen (dies gilt nicht für P ersonen-oder
S achschäden im R ahm en des Betriebsstättenrisikos);

1.8 Ansprüche w egen der organschaftlichen T ätigkeit,z.B. als Geschäftsführungs-,Vorstands-,Aufsichtsrats-oder
Beiratsm itglied öffentlicher oder privater U nternehm en,Vereine oder Verbände. Dies gilt nicht für Ansprüche im
Zusam m enhangm itderD&O -Außenhaftungsversicherunggem äß I.2.1.11;

1.9 Ansprüchew egen T ätigkeiten,fürdieeinegesetzlicheVersicherungs-oderDeckungsvorsorgepflichtbesteht,sofern
nichtanders im Versicherungsschein vereinbart;

1.10 Ansprüchew egen L ieferungen undL eistungen fürW affensystem e;

1.11 Ansprüchew egen L ieferungen undL eistungen im Zusam m enhangm itderP lanung,Konstruktion,Herstellungoder
L ieferungvon L uft-oderR aum fahrzeugen einschließlichderS teuerungundÜ berw achungdesL uft-oderR aum verkehrs;

1.12 Ansprüche aus L ieferungen und L eistungen im Zusam m enhang m it der P lanung,Konstruktion,Herstellung,
Ü berw achung,S teuerungoderL ieferungvon kerntechnischen oderatom aren Anlagen;
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1.13 Ansprüchew egen S chäden,diezurückzuführen sindauf

 gentechnischeArbeiten;

 gentechnischveränderteO rganism en (GVO );

 Erzeugnisse,dieBestandteileaus GVO enthalten oderunterVerw endungvon GVO hergestelltw erden;

1.14 Ansprüche w egen S chäden, die auf Asbest, asbesthaltige S ubstanzen oder asbesthaltige Erzeugnisse
zurückzuführen sind;

1.15 Ansprüchew egen S chäden,diedurch Androhungoder Anw endungvon Gew alt,insbesondereKrieg,Bürgerkrieg,
T errorism us,verursachtodervergrößertw erden;

1.16 P ersonenschäden aufgrund von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten im S inne des S ozialgesetzbuchs VIIoder
aufgrund von Dienstunfällen im S inne beam tenrechtlicher Vorschriften,die Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt w erden,sow ie Ansprüche w egen Arbeitsunfällen,Berufskrankheiten oder Dienstunfällen nach Vorschriften
ausländischer R echtsordnungen; abw eichend hiervon besteht Versicherungsschutz bei Ansprüchen gegen den
Versicherungsnehm eroderm itversicherteP ersonen,dieaufdem R egressw egegeltendgem achtw erden;

1.17Ansprüchew egen desGebrauchs,HaltensoderBesitzeseinesL uft-,W asser-oderKraftfahrzeugs,sow eitdiesenicht
ausdrücklichm itversichertsind;dieserAusschlussbeziehtsichjedochnichtaufdiegem äß I.1.3 m itversicherten M odell-
L uftfahrzeugeundFlugdrohnen.

2.S pezielleR isikoausschlüssefürIT -undT K-T ätigkeiten

Kein Versicherungsschutz w irdgew ährtfür:

 Ansprüchew egen P roduktfehlern (z.B.Hardw are,S oftw are),dieausschließlichim Verantw ortungsbereicheines
Dritten (z.B. Hersteller oder L ieferant) liegen. Dies gilt nur sow eit der Versicherungsnehm er aufgrund
individuellervertraglicherVereinbarungen aufseinen R egressanspruchgegen diesen Dritten verzichtethatund
es sichum einen vom R egressschuldnergrobfahrlässigodervorsätzlichverursachten S chaden handelt;

 Ansprüche w egen des Ausfalls oder der m angelhaften Bereitstellung von Internetproviding-oder T ele-
kom m unikationsdienstleistungen durch Dritte sow ie der Bereitstellung von Gebäuden,R äum lichkeiten oder
technischer Infrastruktur (z.B. W asser- und S trom lieferanten) durch Dritte. Dies gilt nur sow eit der
Versicherungsnehm er aufgrund individueller vertraglicher Vereinbarungen aufseinen R egressanspruch gegen
diesen Dritten verzichtethat;

 Ansprüchew egen des R ückrufs von P rodukten undderdam itin Verbindungstehenden Kosten.

 Ansprüche w egen der T ätigkeit als Architekt oder Ingenieur gem äß der Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure,insbesonderew egen P lanung,Konstruktion oderBerechnungvon Fabriken,Gebäuden,M aschinen
undAnlagenkom ponenten einschließlichderBauüberw achung(Architekten-undIngenieurrisiko),sofern essich
nichtum eineversicherteT ätigkeitin Form von beratenden undunterstützenden Ingenieurdienstleistungen im
IT K-Bereichgem äß I.1.1 handelt.

 Beigem äß I.1.1versicherteIngenieurdienstleistungen bestehtkein Versicherungsschutz fürS chäden,dieausder
über die vertraglich geschuldete L eistung des Versicherungsnehm ers selbst hinausgehenden
W eiterverw endung,N utzung,W eiterentw icklung,dem Inverkehrbringen,der Veräußerung oder Ü berlassung
der vertraglich geschuldeten L eistung beidem Auftraggeber des Versicherungsnehm ers oder eines Dritten
entstehen,insbesondere O bjektschäden an Ingenieursgew erken,Anlagen,M aschinen oder sonstigen T eilen
durchP lanungsleistungsow ieS chäden aus P rodukt-undP roduzentenhaftung
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3.A usschlüsseinderU m w elthaftpflicht-undU m w eltschadenversicherung

Kein Versicherungsschutz w irdgew ährtfür:

3.1 S chäden durch U m w elteinw irkungen durch Anlagenrisiken aus der L agerung von gew ässerschädlichen S toffen in
Kleingebinden (z.B.Fässer,Kanister,Dosen,Flaschen)m iteinem Gesam tfassungsverm ögen von m ehrals1.000 l/kgund
einem Einzelfassungsverm ögen von m ehrals 100 l/kgjeBehältnis sow ieHeizöltanks von m ehrals 15.000 l/kg;

3.2 Ansprüche w egen U m w elteinw irkungen aus Anlagen des Versicherungsnehm ers, die bestim m t sind,
gew ässerschädliche S toffe herzustellen,zu verarbeiten,zu lagern,abzulagern,zu befördern oder w egzulegen (W HG-
Anlagen),sow eitdas Anlagen-risiko nichtausdrücklichm itversichertist;

3.3 Ansprüchew egen U m w elteinw irkungen aus Anlagen im S innedes Um w elthaftungsgesetzes (Anlagen nachAnhang
1 undAnhang2 des U HG);

3.4 Ansprüche w egen Um w elteinw irkungen aus Anlagen des Versicherungsnehm ers,die nach dem Um w eltschutz
dienenden Bestim m ungen einer Genehm igungs-oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarationspflichtige
Anlagen);Heizöltanks m itbis zu 15.000 l/kgsindjedochunabhängigvon eineretw aigen Deklarationspflichtversichert;

3.5 Ansprüche w egen Um w elteinw irkungen aus Abw asseranlagen – ausgenom m en häusliche Abw asseranlagen – des
Versicherungsnehm ers oder des Einbringens oder des Einleitens von S toffen in ein Gew ässer oder der Einw irkungauf
ein Gew ässer derart,dass die physikalische,chem ische oder biologische Beschaffenheit des W assers verändert w ird
(Abw asseranlagen-undEinw irkungsrisiko);

3.6 Ansprüchew egen Um w elteinw irkungen aus P lanung,Herstellung,L ieferung,M ontage,Dem ontage,Instandhaltung
und W artungvon Anlagen gem äß obenstehender Ziffern 4.1 bis 4.4 dieser Versicherungsbedingungen,die ersichtlich
fürderartigeAnlagen bestim m tsind(U m w elt-R egress-R isiko),sow eitdiesenichtausdrücklichm itversichertsind;

3.7 Ansprüche w egen S chäden,die dadurch entstehen oder entstanden sind,dass beim Um gang m it w asser-
gefährdenden S toffen dieseverschüttetw erden,abtropfen,ablaufen,verdam pfen,verdunsten oderin ähnlicherW eise
in den Boden oder ein Gew ässer gelangen (dies gilt nicht,sow eit solche Vorgänge aufeiner S törung des Betriebs
beruhen);

3.8 Ansprüche w egen S chäden,die durch betriebsbedingte unverm eidbare,notw endige oder in Kaufgenom m ene
U m w elteinw irkungen entstehen (dies gilt nicht,w enn der Versicherungsnehm er den N achw eis erbringt,dass er nach
dem S tand der T echnik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Um w elteinw irkungen unter den Gegebenheiten des
Einzelfalls dieM öglichkeitderartigerS chäden nichterkennen m usste);

3.9 Ansprüchew egen
 beiVertragsbeginn bereitseingetretenerS chäden;

 S chäden,für die nach M aßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte
beantragtw erden können;

 S chäden,diesich daraus ergeben,dass der Versicherungsnehm er nach Beginn des Versicherungsverhältnisses
Grundstücke erw irbt oder in Besitz nim m t,die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Um w elteinw irkung
betroffen w aren;

3.10 Ansprüchew egen S chäden aus Eigentum ,Besitz oderBetrieb von Anlagen oderEinrichtungen zurEndablagerung
von Abfällen;

3.11 Ansprüche w egen S chäden,die durch vom Versicherungsnehm er hergestellte oder gelieferte Abfälle nach der
Auslieferungentstehen;

3.12 Ansprüche w egen S chäden in Folge der Veränderung des Erbgutes (Genom ),die ab der zw eiten Generation
eintreten;

3.13 Ansprüchew egen S chäden in FolgederVeränderungderL agerstättedesGrundw assersoderseinesFließverhaltens;
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3.14 Ansprüche w egen P flichten oder Ansprüche w egen S chäden,unabhängig davon,ob diese bereits erhebliche
nachteiligeAusw irkungen aufden Erhaltungszustandvon Arten undnatürlichen L ebensräum en oderGew ässern haben
odereineGefahrfürdiem enschlicheGesundheitdarstellen

 am Grundw asser;

 durch die Herstellung,L ieferung,Verw endung oder Freisetzung von Klärschlam m ,Jauche,Gülle,festem
S talldung,P flanzenschutz-,Dünge-oder S chädlingsbekäm pfungsm itteln,es seidenn,dass diese S toffe durch
plötzliche und unfallartige Ereignisse bestim m ungsw idrig und unbeabsichtigt in die U m w elt gelangen,diese
S toffedurchN iederschlägeplötzlichabgeschw em m tw erden oderin andereGrundstückeabdriften,dienichtim
Besitz des Versicherungsnehm ers oderm itversicherterP ersonen stehen;

 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehm er oder m itversicherten P ersonen gehörenden,von ihnen
gehaltenen oder veräußerten T iere entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, w enn der
Versicherungsnehm er oder die m itversicherten P ersonen bew eisen,dass sie w eder vorsätzlich noch grob
fahrlässiggehandelthaben;

 dieaufGrundstücken (an Böden oderan Gew ässern)desVersicherungsnehm ersoderm itversicherterP ersonen
eintreten,dieim Eigentum desVersicherungsnehm ersoderm itversicherterP ersonen stehen,standen odervon
ihm gem ietet,geleast,gepachtet,geliehen sind oder durch verbotene Eigenm acht erlangt w urden.Dies gilt
auch,sow eites sichum dortbefindlichegeschützteArten odernatürlicheL ebensräum ehandelt;

 dieaußerhalbdes Geltungsbereichs derEU -Um w elthaftungsrichtlinie(2004/35/EG)eintreten;

 sow eit diese P flichten oder Ansprüche aufgrund vertraglicher Vereinbarungoder Zusage über die gesetzliche
Verpflichtungdes Versicherungsnehm ers oderm itversicherterP ersonen hinausgehen;

 sow eit sich diese P flichten oder Ansprüche gegen P ersonen richten,die den S chaden dadurch verursachten,
dass sie bew usst von an den Versicherungsnehm er oder m itversicherte P ersonen gerichteten behördlichen
Anordnungen oderVerfügungen,diedem Um w eltschutz dienen,abw ichen;

 sow eit sich diese P flichten oder Ansprüche gegen P ersonen richten,die den S chaden dadurch verursachten,
dasssieesbew usstunterließen,dievom Herstellergegebenen odernachdem S tandderT echnikeinzuhaltenden
R ichtlinien oder Gebrauchsanw eisungen für Anw endung, regelm äßige Kontrollen, Inspektionen oder
W artungen zu befolgen,oderdass sienotw endigeR eparaturen bew usstnichtausführten;

 sow eitsichdieseP flichten oderAnsprüchegegen P ersonen richten,dieden S chaden dadurchverursachthaben,
dass siein Kenntnis von deren M angelhaftigkeitoderS chädlichkeit

-Erzeugnissein den Verkehrgebrachtoder
-Arbeiten odersonstigeL eistungen erbrachthaben;

 infolge Zw ischen-,Endablagerung oder anderw eitiger Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche
behördlicheGenehm igung,unterfehlerhafteroderunzureichenderDeklaration oderan einem O rt,dernichtim
erforderlichen Um fangdafürbehördlichgenehm igtist.

4.S pezielleA usschlüssefürU S A / Kanada

Kein Versicherungsschutz w irdgew ährtfürAnsprüchew egen

4.1 des Kaufs,Verkaufs oder Handelns jeder Art von W ertpapieren einschließlich des Gebrauchs vertraulicher
Inform ationen (z.B. Insider-Informationen) oder der Verletzung hierauf anwendbarer Gesetze oder Vorschriften
(z.B. U.S. Securities Act of 1933, Securities and Exchange Act of 1934);

4.2 der Verletzungdes R acketeer Influenced and CorruptO rganizations Act18 US C S ections 1961 ff.einschließlich der
Änderungsvorschriften;

4.3 der Verletzung des Em ployee R etirem ent Incom e S ecurity Act of1974 einschließlich der Änderungsvorschriften
sow ieentsprechenderVorschriften andererGesetzgebungsorgane(z.B.derBundesstaaten,Gem einden,S tädte);

4.4 staatlicher Handlungen,Verw altungsentscheidungen oder U ntersuchungen durch Behörden in den U S A oder
Kanada.
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5.A usschlüssedesO nline-Forderungsm anagem ents

AnspruchaufO nline-Forderungsm anagem entgem äß I.2.4 bestehtnicht

 w enn dieForderungverjährtodernochnichtfälligist;

 fürdieBeitreibungderForderungim Ausland;

 w enn die Forderung in ursächlichem Zusam m enhang steht m it S piel-oder W ettverträgen,T erm in-oder
vergleichbaren S pekulationsgeschäften,Gew innzusagen,dem Erw erb,der Veräußerung,der Verw altung und
derFinanzierungvon Kapitalanlagen;

 w enn eine durch das Inkassounternehm en einzuholende Bonitätsauskunft über den S chuldner nicht positiv
ausfällt und w enn (w eitere) Beitreibungsbem ühungen w egen der persönlichen und w irtschaftlichen
Verhältnisse des S chuldners nach verständiger kaufm ännischer W ürdigung ohne hinreichende Aussicht auf
Erfolgsind;

 w enn der Versicherungsnehm er den Inkassoauftrag an den Inkassodienstleister zurückzieht.In diesem Fall
erlischtderVersicherungsschutz rückw irkend;

 m ehr ab dem Zeitpunkt,zu dem die Zahlungsforderung strittig w ird.Die Kosten für das strittige Verfahren
w erden im R ahm en des O nline-Forderungsm anagem ents nichtübernom m en.

IV.R äum licherGeltungsbereich– W ogiltderVersicherungsschutz?

Es bestehtw eltw eiterVersicherungsschutz.

S ow eites dem Versichereraus rechtlichen Gründen nichtm öglichist,vertraglichgeschuldeteL eistungen im Auslandzu
erbringen,sinddieseL eistungen am S itz desVersicherungsnehm ersgegenüberdem Versicherungsnehm erzu erbringen.
Einen AnspruchaufErbringungvon L eistungen hatin diesem FallnurderVersicherungsnehm erselbst.

V.VersicherterZeitraum – W annisteinS chadenversichert?

1.Vorw ärtsversicherung
Der Versicherungsschutz um fasst alle w ährend der Dauer des Versicherungsvertrags eintretenden Versicherungsfälle.
Dies giltnichtfürVersicherungsfälle,

 fürdieaus einem anderen VersicherungsvertragVersicherungsschutz bestehtoder

 deren EntstehungdieVersicherten beiAbgabederVertragserklärungvorhergesehen haben.

2.U nbegrenzteN achhaftungbeidauerhafterA ufgabederversichertenT ätigkeiten
Endet das Versicherungsverhältnis w egen der dauerhaften Aufgabe der versicherten T ätigkeiten der Versicherten,
besteht Versicherungsschutz auch für Versicherungsfälle,die nach der Beendigung des Versicherungsvertrages
eintreten.

Der Versicherungsschutz besteht im R ahm en des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden
Versicherungsum fanges undzw arin Höhedes unverbrauchten T eils derVersicherungssum m edesVersicherungsjahres,
in dem das Versicherungsverhältnis endet.

3.U nbegrenzteN achm eldefrist
Versicherungsschutz besteht auch für Versicherungsfälle, die dem Versicherer erst nach Beendigung des
Versicherungsvertrags gem eldetw erden.

4.S ubsidiäreR ückw ärtsversicherungbeiBesteheneinesVorvertrags
DerVersicherungsschutzum fasstauchvorAbschlussdesVersicherungsvertrageseingetreteneVersicherungsfälle,w enn
der Vertragunm ittelbar an einen anderen Versicherungsvertraggleicher Artanschließtund der Versicherungsfalldort
w egen Ablaufs einerN achhaftungs-oderN achm eldefristnichtm ehrgedecktist.
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Kein rückw irkender Versicherungsschutz besteht,w enn der Versicherungsfall dem Vorversicherer vor Ablaufder
N achhaftungs- oder N achm eldefrist hätte gem eldet w erden können oder der Versicherungsfall dem
Versicherungsnehm erbekanntw ar.S ow eitrückw irkenderVersicherungsschutz besteht,gelten diezu Beginn desersten
Versicherungsjahres vereinbarten Versicherungsbedingungen.

5. R ückw ärtsversicherungohneBesteheneinesVorvertrages
W enn kein Vorversicherungsvertragbestand,um fasstderVersicherungsschutz auchbis zu zw ölfM onatevorAbschluss
desVersicherungsvertrageseingetreteneS chadenereignisse,fallsfürdiesegrundsätzlichVersicherungsschutz bestehen
w ürde. Dies gilt nicht,w enn die S chadenereignisse dem Versicherungsnehm er vor Abgabe der Vertragserklärung
bekanntw aren.Es gelten diezu Beginn des ersten Versicherungsjahres vereinbarten Versicherungsbedingungen.

VI.S chadendefinition– W anngilteinS chadenalsVersicherungsfall?

1. VersicherungsfallinderVerm ögensschadenhaftpflicht-,Betriebshaftpflicht-,R echtsschutz-und
Eigenschadenversicherung

Der Versicherungsfall ist das S chadenereignis,das die S chädigung des Dritten oder des Versicherungsnehm ers
unm ittelbarherbeiführt.Aufden ZeitpunktderS chadenverursachungkom m tes nichtan.

2. VersicherungsfallinderU m w elthaftpflicht-undU m w eltschadenversicherung
Der Versicherungsfallist die nachprüfbar erste Feststellung eines S chadens durch den Geschädigten,die zuständige
Behörde,einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehm er.Es kom m t nicht daraufan,ob zu diesem Zeitpunkt
bereits dieU rsacheoderderUm fangdes S chadens oderdieM öglichkeitzurErhebungvon Ansprüchen oderdieP flicht
zurVornahm evon S anierungsm aßnahm en erkennbarw ar.

3.VersicherungsfallinderD&O -A ußenhaftungs-undVerm ögenseigenschaden-versicherung
Als Versicherungsfallim S inne der D&O -Außenhaftungs-und der Verm ögenseigenschadenversicherunggilt jedes T un
oder U nterlassen,das Haftpflichtansprüchegegen eineversicherteP erson zur Folgehaben könnte(Verstoß).W ird ein
S chaden durch U nterlassen verursacht,gilt der Versicherungsfall im Zw eifel als an dem T ag eingetreten,an dem
spätestens hättegehandeltw erden m üssen,um den Eintrittdes S chadens abzuw enden.

4.S erienschaden
M ehrere im versicherten Zeitraum eintretende Versicherungsfälle,die auf derselben U rsache oder auf gleichen
U rsachen m itinnerem ,insbesonderesachlichem ,w irtschaftlichem und zeitlichem Zusam m enhangberuhen,gelten als
ein einzigerVersicherungsfall,derzum Zeitpunktdes ersten dieserVersicherungsfälleals eingetreten gilt.

5.Kum ulklausel
DieL eistungspflichtdes Versicherersistaufdiehöchstedervereinbarten Versicherungssum m en begrenzt,w enn fürein
und denselben Verstoß oder für ein und dasselbe S chadenereignis Versicherungsschutz über m ehrere
Versicherungsverträge bei der S tarS tone Insurance Europe AG oder m ehrere Deckungserw eiterungen und
Zusatzbausteinedieses Versicherungsvertrags besteht.EineKum ulierungderVersicherungssum m en findetnichtstatt.

VII.U m fangderVersicherungsleistungen– W asleistetderVersichererim
S chadensfall?

1. Versicherungsschutz
DerVersicherungsschutz derHaftpflichtversicherungum fasstdieErfüllungbegründeterunddieAbw ehrunbegründeter
Haftpflichtansprüche.



Versicherungsbedingungen iT-haftpflicht.Versicherung by StarStone
Stand 01.03.2019

- 20 -

1.1 Im R ahm en einesS chiedsverfahrensgiltdiesabernur,sow eitdem VersichererdieVerfahrensführung,insbesondere
dieAusw ahldes S chiedsrichters unddieS chiedsverfahrensordnung,überlassen w ird.

1.2 DerVersicherungsschutz in derU m w eltschadenversicherungum fasstdieP rüfunggesetzlicherVerpflichtungen,die
Abw ehr unberechtigter Inanspruchnahm en und die Freistellung von berechtigten S anierungs- und
Kostentragungsverpflichtungen gegenübereinerBehördeodereinem sonstigen Dritten.

1.3 DerVersicherungsschutz derEigenschadenversicherungum fasstdieErstattungderEigenschäden.

Dies gilt nur,sow eit der Haftpflichtanspruch,die Kosten der S anierungs-und Kostentragungspflicht oder der
Eigenschaden die vereinbarte S elbstbeteiligung übersteigt. Ist dies der Fall,w ird die S elbstbeteiligung von der
Haftpflichtsum m e,den Kosten derS anierungs-undKostentragungspflichtoderdem Eigenschaden abgezogen.

1.4 DerVersicherungsschutz derR echtsschutzversicherungum fasstdieErstattungdernotw endigen Kosten gem äß I.2.3.

1.5 Im R ahm en des „O nline-Forderungsm anagem ents“ gem äß I.2.4 w erden folgendeKosten erstattet:
 dieKosten fürden Inkassodienstleister(Inkassokosten);

 dieGerichtskosten füreinen M ahn-und Vollstreckungsbescheidsow iedieKosten derZw angsvollstreckungfür
drei M aßnahm en dieser Art, die der Inkassodienstleister verauslagt hat, sow eit die Zw angsvoll-
streckungsm aßnahm en nichtspäterals fünfJahrenachR echtskraftdes Vollstreckungstitelseingeleitetw erden;

 dieKosten des Inkassodienstleisters beim Einw ohnerm eldeam t;

 dieU m satzsteuer,sow eitderVersicherungsnehm ernichtvorsteuerabzugsberechtigtist.

2. ErfüllungeinesA nspruchsausdem Versicherungsvertrag
Der Versicherer w eist den zu zahlenden Betragspätestens innerhalb einer W oche nach Fälligkeit,etw aige R enten an
den Fälligkeitsterm inen,zurAuszahlungan.

3.A bw ehreinesHaftpflichtanspruchs(passiverR echtsschutz)

3.1 Der Versicherer übernim m t die Abw ehr des Anspruchs und trägt die notw endigen außergerichtlichen und
gerichtlichen Kosten. Davon um fasst sind auch die Kosten einer m it Zustim m ung des Versicherers vom
Versicherungsnehm er oder einer m itversicherten P erson betriebenen negativen Feststellungsklage oder
N ebenintervention.

3.2 Zur Verm eidungeines m öglichen R egress beim Versicherungsnehm er übernim m t der Versicherer aufW unsch des
Versicherungsnehm ers und vorbehaltlich der Zustim m ungdes Vertragspartners die notw endigen und angem essenen
R echtsberatungskosten des Vertragspartners,w enn der Vertragspartner von einem Dritten nach den Vorschriften des
gew erblichen R echtsschutzes,des U rheberrechts oder des W ettbew erbsrechts in Anspruch genom m en w ird und die
Inanspruchnahm edes Vertragspartners m iteinerP flichtverletzungdes Versicherungsnehm ers begründetw ird.

3.3 W ird in einem S trafverfahren w egen eines Um w eltschadens oder Um w eltdeliktes,der / das eine unter den
Versicherungsschutz fallendeS anierungs-undKostentragungsverpflichtungzurFolgehaben kann,dieBestellungeines
Verteidigers für den Versicherungsnehm er von dem Versicherer gew ünscht oder genehm igt,so trägt der Versicherer
diegem äß Gebührenordnungfestgelegten oderdiem itihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

4.Einstw eiligeVerfügung,U nterlassung,W iderruf
DerVersichererübernim m tfernernotw endigeaußergerichtlicheundgerichtlicheKosten derAbw ehreines Verfahrens,
m it dem der Erlass einer einstw eiligen Verfügung gegen den Versicherungsnehm er oder eine m itversicherte P erson
begehrt w ird.Dies gilt auch für Verfügungen oder Klagen,die einen Anspruch aufU nterlassung oder W iderrufzum
Gegenstandhaben undim Zusam m enhangm iteinem m öglichen Versicherungsfallstehen.

5. Kosten
Als Kosten gelten Anw alts-,Gutachter-,S achverständigen-,Zeugen-,Gerichts-,R eise-,S chadenm inderungs-und
S chadenregulierungskosten.
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Als Kosten im R ahm en der U m w eltschadenversicherung gelten darüber hinaus Verw altungsverfahrens- sow ie
S anierungskosten. S anierungskosten sind Kosten für die prim äre S anierung, die ergänzende S anierung und
Ausgleichssanierung. Für die S anierung von S chädigungen des Bodens ersetzt der Versicherer die Kosten für die
erforderlichen M aßnahm en,die zum indest sicherstellen,dass die betreffenden S chadstoffe beseitigt,kontrolliert,
eingedäm m toderverm indertw erden,so dass dergeschädigteBoden unterBerücksichtigungseinerzum Zeitpunktder
S chädigung gegebenen gegenw ärtigen oder zugelassenen zukünftigen N utzung kein erhebliches R isiko für eine
Beeinträchtigungderm enschlichen Gesundheitm ehrdarstellt.

Kosten,die nicht auf W eisung oder Veranlassung des Versicherers entstehen,insbesondere Kosten eines ohne
Zustim m ung des Versicherers beauftragten R echtsanw alts,w erden nicht erstattet.Ebenfalls nicht erstattet w erden
Kosten einer S treitverkündung gegen den Versicherer und Kosten,die dem Versicherungsnehm er oder einer
m itversicherten P erson fürden aus Anlass eines Versicherungsfalls erforderlichen S chriftw echselentstehen.

6. S onstiges
Darüber hinaus ersetzt der Versicherer die notw endigen Kosten eines Verfahrens,m it dem gegen eine gerichtliche
Vorladungdes Versicherungsnehm ers oder einer m itversicherten P erson vorgegangen w ird,sow eit die Vorladungim
Zusam m enhangm iteinem versicherten Haftpflichtanspruchsteht.

7. L eistungsobergrenzenjeVersicherungsfall
Die L eistungspflicht des Versicherers je Versicherungsfall ist für die Haftpflichtversicherung auf die vereinbarte
Versicherungssum m eoder Entschädigungsgrenze begrenzt.Kosten oder anderw eitige Aufw endungen w erden hierauf
nichtangerechnet.

8. L eistungsobergrenzejeDeckungserw eiterungundZusatzbaustein
Die L eistungspflicht des Versicherers je Versicherungsfall ist aufdie jew eils genannte Versicherungssum m e bzw .
Entschädigungsgrenze je Deckungserw eiterung und je Zusatzbaustein begrenzt. Kosten oder anderw eitige
Aufw endungen w erden hieraufnichtangerechnet.

9. L eistungsobergrenzenjeVersicherungsjahrJahreshöchstleistung
DieL eistungdes Versicherers jeVersicherungsjahristaufdievereinbarteJahreshöchstleistungbeschränkt.Kosten oder
anderw eitigeAufw endungen w erden hieraufnichtangerechnet.

10. KostenerstattungbeiÜberschreitungeinerL eistungsobergrenze
Ü bersteigt der geltend gem achte Anspruch eine der L eistungsobergrenzen,trägt der Versicherer die Kosten und
anderw eitigen Aufw endungen dennochim tatsächlichentstandenen Um fang.

VIII. InnovationsklauselfürkünftigeBedingungsw erkeund
Best-L eistungs-GarantiegegenüberM itbew erbern

1. InnovationsklauselfürkünftigeBedingungsw erke
W erden die diesem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen durch zukünftige
Versicherungsbedingungen ersetzt,so gelten dieInhalteder neuen Versicherungsbedingungen,sow eitsiezum Vorteil
des Versicherungsnehm ers und ohne M ehrbeitrag geändert w erden,ab dem Zeitpunkt des Erscheinens der neuen
Bedingungen auch für den bestehenden Versicherungsvertrag.N eu hinzukom m ende Zusatzbausteine,dieseparat auf
dem Antraggew ähltw erden m üssen undm iteinerM ehrpräm ieverbunden sind,w erden überdieseInnovationsklausel
nichtautom atischBestandteildes Versicherungsvertrags.
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2. Best-L eistungs-Garantie
S ofern zum Zeitpunkt des S chadensereignisses ein in Deutschland zum Betrieb zugelassener Versicherer eine IT -
Haftpflichtversicherung m it w eitergehendem L eistungsum fang,höheren Entschädigungsgrenzen (S ublim its) oder
geringeren S elbstbeteiligungen als S tarS toneanbietet,w irdderVersichererim S chadensfall

• den Versicherungsschutz um solcheL eistungen erw eitern,
• den Versicherungsum fangbis zurHöhederEntschädigungsgrenzen (S ublim its)des anderw eitigen Versicherers

erw eitern,jedochm axim albis zu derdiesem Vertragzugrundeliegenden generellen Versicherungssum m e,
• S elbstbeteiligungen,sofern es sich nicht um generell zum Vertrag vereinbarte handelt,aufdie Höhe des

anderw eitigen Vertrages reduzieren.

Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehm er die w eitergehenden L eistungen in Form von
Versicherungsbedingungen schriftlichnachw eist.

Von der Erw eiterung des Versicherungsschutzes ausgeschlossen sind Assistance-und P räventions-L eistungen und
beitragspflichtigeL eistungserw eiterungen.

A L L GEM EIN ER EGEL U N GEN

IX .A nzeigepflichtenvorVertragsabschluss– W asm ussichbeiA ntragstellung
angeben?

1. A nzeigegefahrerheblicherU m stände
Bis zur Abgabeder Vertragserklärungdurch den Versicherungsnehm er hatder Versicherungsnehm er dem Versicherer
alleihm bekannten Gefahrum ständeanzuzeigen,diefür den Entschluss des Versicherers,diesen Vertragzu schließen,
erheblichsind.ErheblichsinddieGefahrum stände,nachdenen derVersichererden Versicherungsnehm erin T extform
gefragthat.

2. FolgeneinerP flichtverletzung
VerletztderVersicherungsnehm erseineP flichtzurrichtigen undvollständigen AnzeigegefahrerheblicherUm stände,so
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.Dies gilt nicht,w enn der Versicherungsnehm er seine Anzeigepflicht
w edervorsätzlichnochgrobfahrlässigverletzthat.In diesem FallhatderVersichereraberdasR echt,den Vertragunter
EinhaltungeinerFristvon einem M onatzu kündigen.

3. R ücktrittnachEintrittdesVersicherungsfalls
Im Falle eines R ücktritts nach Eintritt des Versicherungsfalls ist der Versicherer nicht zur L eistung verpflichtet,es sei
denn,dieVerletzungderAnzeigepflichtbeziehtsichaufeinen U m stand,derw ederfürden EintrittoderdieFeststellung
des Versicherungsfalls noch für die Feststellungoder den Um fangder L eistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.
HatderVersicherungsnehm erseineAnzeigepflichtarglistigverletzt,istderVersicherernichtzurL eistungverpflichtet.

4. A nzeigepflichtenm itversicherterP ersonen
Für m itversicherte P ersonen gelten die Anzeigepflichten des Versicherungsnehm ers und die R echtsfolgen ihrer
Verletzungentsprechend.

X .Beitragszahlung,Jahresm eldungundBeitragsanpassung
– W askostetdieVersicherung?

1.Ersterodereinm aligerVersicherungsbeitrag
Der einm alige oder erste Beitrag ist unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.Ist der einm alige
oderderersteBeitragbeiEintrittdesVersicherungsfallsnichtgezahlt,istderVersichererzurL eistungnichtverpflichtet,
es seidenn,der Versicherungsnehm er hat die N ichtzahlung nicht zu vertreten. Allerdings ist der Versicherer nur
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leistungsfrei,w enn der Versicherer den Versicherungsnehm er durch gesonderte M itteilung in T extform oder durch
einen auffälligen Hinw eis im Versicherungsschein aufdiese R echtsfolge der N ichtzahlung des Beitrags aufm erksam
gem achthat.

S olangedereinm aligeoderderersteBeitragnichtrechtzeitiggezahltist,istderVersichererzum R ücktrittvom Vertrag
berechtigt,es seidenn,derVersicherungsnehm erhatdieN ichtzahlungnichtzu vertreten.

W irdversehentlicheinefalscheBankverbindungangegeben oderunterbleibtderHinw eis zurAbbuchung,schadetdies
dem Versicherungsschutz nicht,w enn unverzüglichnachFeststellungdes Fehlers einekorrigierteAbbuchungserlaubnis
erteiltodereineÜ berw eisungerfolgt.Diesgiltinsbesonderefürden ersten odereinm aligen Beitrag.Gleichesgilt,w enn
der Versicherungsnehm er beiR ücklastschriften dieÜ berw eisunginnerhalb von 14 T agen nach Inform ation durch den
Versicherervornim m t.

2.FolgebeitragzurVersicherung
DieFolgebeiträgesindunverzüglichnachErhaltderBeitragsrechnungzu zahlen.W irdein Folgebeitragnichtrechtzeitig
gezahlt,darfder Versicherer dem Versicherungsnehm er aufdessen Kosten in T extform eineZahlungsfristbestim m en,
diem indestens zw eiW ochen betragen m uss.DieBestim m ungistnurw irksam ,w enn siedierückständigen Beträgedes
Beitrags,Zinsen undKosten im Einzelnen beziffertunddieR echtsfolgen angibt,diem itdem Fristablaufverbunden sind.
Bei zusam m engefassten Verträgen w ird der Versicherer die Beträge jew eils getrennt angeben. T ritt der
Versicherungsfallnach Fristablaufein und ist der Versicherungsnehm er beiEintritt m it der Zahlungdes Beitrags oder
derZinsen oderKosten in Verzug,istderVersicherervon derVerpflichtungzurL eistungfrei.N achFristablaufkann der
Versicherer den Versicherungsvertragohne Einhaltungeiner Frist kündigen,sofern der Versicherungsnehm er m it der
Zahlung der geschuldeten Beiträge in Verzug ist. Der Versicherer darf die Kündigung m it der Bestim m ung der
Zahlungsfristso verbinden,dass siem itFristablaufw irksam w ird,w enn derVersicherungsnehm erzu diesem Zeitpunkt
m it der Zahlungin Verzugist.Hieraufw ird der Versicherer den Versicherungsnehm er beider Kündigungausdrücklich
hinw eisen.DieKündigungw irdunw irksam ,w enn derVersicherungsnehm erinnerhalbeinesM onatsnachderKündigung
oderdes Fristablaufs dieZahlungleistet,sofern nichtderVersicherungsfallbereits eingetreten ist.

3. S EP A -L astschriftverfahren
Istvereinbart,dass derVersichererdieBeiträgevon einem Konto einzieht,giltFolgendes:

 Kann eineEinziehungausGründen,diederVersicherungsnehm erzu vertreten hat,nichtfristgerechtbew irktw erden,
oder w iderspricht der Versicherungsnehm er einer berechtigten Einziehung,gilt der Beitrag als nicht rechtzeitig
gezahlt.

 S cheitert die Einziehung eines Betrags aus Gründen,die der Versicherungsnehm er nicht zu vertreten hat,gilt der
Beitrag erst dann als nicht rechtzeitig gezahlt, w enn der Versicherungsnehm er nach schriftlicher
Zahlungsaufforderungnichtinnerhalbvon zw eiW ochen zahlt.Zu w eiteren Einziehungsversuchen istderVersicherer
nichtverpflichtet.

4. Jahresm eldung/ Beitragsanpassung
N ach Aufforderung durch den Versicherer oder durch das den Versicherungsvertrag exklusiv betreuende
Versicherungsportal w w w .iT -haftpflicht.Versicherung hat der Versicherungsnehm er etw aige Änderungen der
versicherten R isiken und des Jahresum satzes abzüglich U m satzsteuer in T extform anzuzeigen (Jahresm eldung).Hierzu
übersendet der Versicherer dem Versicherungsnehm er zum indest jährlich einen Fragebogen,der innerhalb von drei
M onaten zu beantw orten undeinzureichen ist.Diegem achten Angaben sindgegebenenfallsdurchdieGeschäftsbücher
odersonstigeBelegenachzuw eisen,w enn derVersichererdies anfordert.

Anhand der Änderungsanzeige erfolgt die Beitragsberechnung für die gesam te laufende Versicherungsperiode.Bei
Änderungen der versicherten R isiken oder des Jahresum satzes erfolgt eine Beitragsanpassung. Für frühere
Versicherungsperioden w irdkeineBeitragsanpassungvorgenom m en.

R eicht der Versicherungsnehm er die Änderungsanzeige nicht rechtzeitig ein, kann der Versicherer eine
Beitragsanpassung in der W eise vornehm en, dass der Beitrag nach der nächsthöheren Um satzstaffel des
Beitragstableaus des jew eils für den Versicherungsvertraggültigen Antragsm odells berechnetw ird.BeiU m sätzen,die
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über das jew eiligeAntragsm odellhinausgehen,w ird beider BerechnungeineErhöhungdes Jahresum satzes von 20 %
zugrundegelegt.

W ird die Änderungsanzeige innerhalb eines M onats nach Erhalt einer Zahlungsaufforderung durch den
Versicherungsnehm er nachgeholt,findet w iederum eine Beitragsanpassung ausschließlich nach den Angaben dieser
Änderungsanzeigestatt.

X I.O bliegenheitennachEintrittdesVersicherungsfalls
– W asm ussichim S chadensfalltun?

1. A nzeigebestim m terU m stände
DerVersicherungsnehm erhatdem VersichererunverzüglichnachKenntniserlangunganzuzeigen:

 den Eintritteines Versicherungsfalls;

 dieErhebungeines gegen ihn oderm itversicherteP ersonen gerichteten Haftpflichtanspruchs;

 gegen ihn oder m itversicherte P ersonen gerichtete Gerichts-oder Erm ittlungsverfahren,M ahnbescheide,Arreste,
S trafbefehle,S treitverkündungen,einstw eilige Verfügungen,selbstständige Bew eisverfahren und Anträge auf
P rozesskostenhilfedurchden Anspruchsteller;

 im R ahm en der Um w elthaftpflicht-oder Um w eltschadenversicherung eine S törung des Betriebs,eine behördliche
Anordnungoder behördliches T ätigw erden ihm gegenüber sow ie ihm obliegende Inform ationspflichten gegenüber
zuständigen Behörden.

2.Einlegungbestim m terR echtsbehelfe
Gegen M ahnbescheideoderVerfügungen von Verw altungsbehörden aufS chadenersatz hatderVersicherungsnehm er,
ohne die W eisung des Versicherers abzuw arten,fristgem äß W iderspruch zu erheben oder die sonst erforderlichen
R echtsbehelfeeinzulegen.

3. HandelnnachW eisungendesVersicherers
Der Versicherungsnehm er istverpflichtet,sow eitfür ihn zum utbar,nach den W eisungen des Versicherers zu handeln,
nachM öglichkeitfürdieAbw endungundM inderungdes S chadens zu sorgen undalles zu tun,w as zurKlarstellungdes
Versicherungsfalls dient.Er hat den Versicherer beider Abw ehr des S chadens sow iebeider S chadenerm ittlungund -
regulierung zu unterstützen, ausführlich und w ahrheitsgem äß Bericht zu erstatten, alle T atsachen, die den
Versicherungsfall und die S chadenfolgen betreffen,m itzuteilen und alle nach Ansicht des Versicherers für die
Beurteilungdes Versicherungsfalls erheblichen S chriftstückeeinzusenden.

4. ÜberlassungderVerfahrensführungandenVersicherer
Kom m t es zu einem außergerichtlichen oder gerichtlichen R echtsstreit beziehungsw eise S chiedsverfahren über einen
Haftpflichtanspruch,hat der Versicherungsnehm er die Verfahrensführung dem Versicherer zu überlassen,dem vom
Versichererbestellten oderbezeichneten Anw altVollm achtzu erteilen undjedem öglicheAuskunftzu geben.

5. BeachtungderR egulierungsvollm achtdesVersicherers
Der Versicherer gilt als bevollm ächtigt,alle zur Beilegung oder Abw ehr eines Haftpflichtanspruchs ihm zw eckm äßig
erscheinenden außergerichtlichen undgerichtlichen Erklärungen im N am en des Versicherungsnehm ers abzugeben.

6. FolgeneinerO bliegenheitsverletzung
VerletztderVersicherungsnehm ereinedervorstehenden O bliegenheiten,istderVersicherervon derVerpflichtungzur
L eistungfrei,w enn derVersicherungsnehm erdieO bliegenheitvorsätzlichverletzthat.

U nterbleibt eine Anzeige bzw .die Erfüllung einer vertraglichen O bliegenheit versehentlich,so beeinträchtigt das die
L eistungspflicht nicht,w enn der Versicherungsnehm er oder die versicherte P erson nach Erkennen die Anzeige
unverzüglichnachgeholtbzw .dieO bliegenheitunverzüglicherfüllthat.
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In jedem Fallbleibt der Versicherer zur L eistung verpflichtet,sow eit die Verletzung der O bliegenheit w eder für den
EintrittoderdieFeststellungdes Versicherungsfalls nochfürdieFeststellungoderden Um fangderL eistungspflichtdes
Versicherers ursächlichist.Dies giltnicht,w enn derVersicherungsnehm erdieO bliegenheitarglistigverletzthat.

BeiVerletzung der Auskunfts-oder Aufklärungsobliegenheiten des Versicherungsnehm ers w ird der Versicherer den
Versicherungsnehm eraufdieR echtsfolgedervollständigen oderteilw eisen L eistungsfreiheitin T extform hinw eisen.

7. O bliegenheitenm itversicherterP ersonen
Für m itversicherte P ersonen gelten die O bliegenheiten des Versicherungsnehm ers und die R echtsfolgen ihrer
Verletzungentsprechend.

X II.DauerdesVersicherungsvertrags
– W annbeginntundendetderVersicherungsvertrag?

1. BeginnundEndedesVersicherungsschutzes
DerVersicherungsschutz beginntundendetzu dem im Versicherungsvertragbezeichneten Zeitpunkt.

2. Vertragsverlängerung
Der Versicherungsvertrag ist für die im Versicherungsschein bestim m te Dauer abgeschlossen.Der Vertrag verlängert
sichum jew eils ein w eiteres Jahr,w enn ernichtvon einerderP arteien m iteinerFristvon einem M onatzum Endeder
laufenden Versicherungsperiodegekündigtw ird.

3. KündigungnachEintritteinesVersicherungsfalls
HatderVersicherernachdem Eintrittdes Versicherungsfalls den Anspruchdes Versicherungsnehm ers aufFreistellung
anerkannt oder zu U nrecht abgelehnt,kann jede Vertragsparteidas Versicherungsverhältnis kündigen.Dies gilt auch,
w enn derVersichererdem Versicherungsnehm erdieW eisungerteilt,eszum R echtsstreitüberden AnspruchdesDritten
kom m en zu lassen.

Die Kündigungist nur innerhalb eines M onats seit der Anerkennungoder Ablehnungdes Freistellungsanspruchs oder
seitderR echtskraftdes im R echtsstreitm itdem Dritten ergangenen U rteils zulässig.

DerVersichererhateineKündigungsfristvon einem M onateinzuhalten.DerVersicherungsnehm erkann bestim m en,ob
erm itsofortigerW irkungoderzum S chluss derlaufenden Versicherungsperiodekündigt.

4. FolgeneinesBetreuerw echsels
IT -haftpflicht.versicherung by S tarS tone ist ein S onderkonzept für das von der Konzept und Verantw ortung
Versicherungsm akler Gm bH betriebene Internetportal w w w .iT -haftpflicht.Versicherung. Im Falle eines
Betreuerw echsels endet der Versicherungsvertrag zu dem im aktuellen Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt
(Ablauf),ohnedass es einergesonderten Kündigungbedarf.

X III.R echtsgrundlagenundGerichtsstand

1. A nzuw endendesR echt
Aufdiesen Vertragistdeutsches R echtanzuw enden.

2. GerichtsstandfürKlagengegendenVersicherer
Klagen gegen den Versichereraus dem Versicherungsvertragkönnen beidem fürseinen oderfürden Geschäftssitz der
vertragsverw altenden N iederlassungörtlichzuständigen Gerichterhoben w erden.

Für Klagen aus dem Versicherungsvertragoder der Versicherungsverm ittlungistauch das Gericht örtlich zuständig,in
dessen Bezirkder Versicherungsnehm er zur ZeitderKlageerhebungseinen W ohn-oder Geschäftssitz,in Erm angelung
eines solchen seinen gew öhnlichen Aufenthalt,hat.
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3. GerichtsstandfürKlagendesVersicherers
Für Klagen gegen den Versicherungsnehm er ist das Gericht örtlich ausschließlich zuständig,in dessen Bezirk der
Versicherungsnehm er zur Zeit der Klageerhebung seinen W ohn-oder Geschäftssitz,in Erm angelung eines solchen
seinen gew öhnlichen Aufenthalt,hat.

X IV.A nsprechpartner

1. Versicherungsnehm er
Der Versicherungsnehm er ist verpflichtet,dem Versicherer Änderungen seiner Anschrift oder seines N am ens
unverzüglich m itzuteilen.An die letzte,dem Versicherer bekannte Anschrift des Versicherungsnehm ers gerichtete
M itteilungen, insbesondere W illenserklärungen, gelten als zu dem Zeitpunkt zugegangen, zu dem sie dem
Versicherungsnehm erohnedieAnschrifts-oderN am ensänderungbeiregelm äßigerBeförderungzugegangen w ären.

2. IhrVersicherungsm aklerfürdieIT -Haftpflicht
N achdem P rinzip eineszentralen AnsprechpartnersbetreutdieFirm aKonzeptundVerantw ortungVersicherungsm akler
Gm bH als Betreiberdes Versicherungsportals w w w .iT -haftpflicht.Versicherung diesen Vertragundistbevollm ächtigt,
Anzeigen und W illenserklärungen vom Versicherungsnehm er,den m itversicherten P ersonen und vom Versicherer
entgegenzunehm en.S om it gelten Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehm ers dem Versicherer bereits als
zugegangen,w enn dieseschriftlichoderin digitalerForm beiinfo@ iT -haftpflicht.Versicherung eingegangen sind:

iT -haftpflicht.Versicherung

KonzeptundVerantw ortungVersicherungsm aklerGm bH
Karlstraße99 /P ostfach4032
89073 U lm / 89030 U lm

T elefon: +49 (731)27703-61 Fax: +49 (731)27703-961
E-M ail: info@ iT -haftpflicht.Versicherung

EineseparateBenachrichtigungdes Versicherers istin diesem Fallnichtm ehrnötig.

3. Versicherer(R isikoträger)
S tarS toneInsuranceS E
N iederlassungfürDeutschland
S pichernstrasse8,50672 Köln

T elefon: +49 (221)95270-0 Fax: +49 (221)95270-270 E-M ail: cologne@ starstone.com
Handlungsbevollm ächtigter:JörgR aschke

4. Beschw erden

Beschw erden können an den Versicherer, dessen Vertragsverw altung, die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin, S ektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer S tr. 108, 53117 Bonn) und die
Finanzm arktaufsichtL iechtenstein (FM A,L andstrasse109,P ostfach279,9490 Vaduz,L iechtenstein)gerichtetw erden.

Des W eiteren ist der Versicherer M itglied im Verein Versicherungsom budsm ann e. V., w om it für den
Versicherungsnehm er die M öglichkeit eröffnet ist,den unabhängigen und neutralen O m budsm ann in Anspruch zu
nehm en,w enn er m it einer Entscheidung einm al nicht einverstanden sein sollte.Eine entsprechende Beschw erde
m üsste vom Versicherungsnehm er an die unten aufgeführte Adresse gerichtet w erden.Das Verfahren ist für den
Versicherungsnehm er kostenfrei,das R echt zum Beschreiten des ordentlichen R echtsw egs bleibt davon unberührt.
Versicherungsom budsm ann e.V,P ostfach0806 32,10006 Berlin

T elefon:0800 /3696000 Fax:0800 /3699000 E-M ail• beschw erde@ versicherungsom budsm ann.de
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